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Verordnung
des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur

Mobilitätsdatenverordnung - MDV

A. Problem und Ziel 

Die multimodale Modernität verspricht in vielerlei Hinsicht ein hohes Nutzungspotential. 
So steigt durch eine bessere Vernetzung des öffentlichen Verkehrs unmittelbar die Res-
sourcen- und Energieeffizienz im Verkehr. Transparente Echtzeitinformationen über Per-
sonenbeförderungsdienstleistungen tragen dazu bei, dass vorhandene Infrastrukturen 
effizienter und damit auch nachhaltiger als bisher genutzt werden können. Voraussetzung 
für die Verwirklichung dieser Potentiale ist die Zugänglichkeit zu den dafür notwendigen 
Daten. Mit den §§ 3a bis 3c des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16. April 2021 
(BGBl. S. 822) geändert worden ist, wird daher eine Pflicht für personenbefördernde Un-
ternehmer oder Vermittler solcher Leistungen begründet, die bei der Ausführung ihrer 
Beförderungsdienstleistungen entstehenden statischen und dynamischen Daten über den 
Nationalen Zugangspunkt zu veröffentlichen. Diese Verpflichtung tritt für statische Daten 
nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes zum 1. 
September 2021, für statische Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
Nummer 2 Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes zum 1. Januar 2022 sowie 
für dynamische Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Buchstabe d so-
wie Nummer 2 Buchstabe b des Personenbeförderungsgesetzes zum 1. Juli 2022 in Kraft. 
Zur Wahrung größtmöglicher Synergieeffekte werden hierbei auf Länderebene betriebene 
Systeme bei der Datenbereitstellung eng eingebunden. 

Die nachfolgenden Regelungen sollen die technischen Vorgaben an die Bereitstellung 
von statischen Daten im Linienverkehr nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes (Dateneingang), die Datenweitergabe (Datenausgang) 
und die zu verwendenden Datenformate sowie die Zusammenarbeit mit dem Nationalen 
Zugangspunkt konkretisieren, damit eine zweckentsprechende Nutzung der Daten ab 
dem 1. September 2021 möglich ist.

B. Lösung 

Nach § 57 Absatz 1 Nummer 12 des Personenbeförderungsgesetzes erlässt das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit Zustimmung des Bundesrates 
und nach Anhörung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik durch 
Rechtsverordnung die zur Durchführung der Datenbereitstellung und Datenverwendung 
nach den §§ 3a bis 3c des Personenbeförderungsgesetzes notwendigen Vorschriften.

juris Lex QS
15052024 ()



Drucksache 615/21 -2-

C. Alternativen 

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bezüglich der Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand wird nach § 62 Absatz 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundeministerien vom 1. September 2000, zuletzt 
geändert durch Beschluss der Bundesregierung vom 11. September 2019 (GGO) auf die 
Darstellung im Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16. April 
2021 (BGBl. I S. 822) verwiesen. Es ist nicht erkennbar, dass durch den Vollzug dieser 
Rechtsverordnung weitere Haushaltsausgaben betroffen sind.

E. Erfüllungsaufwand 

Bezüglich der Darstellung des Erfüllungsaufwandes wird nach § 62 Absatz 2 GGO auf die 
Darstellung des Erfüllungsaufwandes im Gesetz zur Modernisierung des Personenbeför-
derungsrechts vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) verwiesen. Bei den nachfolgenden 
Regelungen handelt es sich lediglich um eine Konkretisierung der im Personenbeförde-
rungsgesetz bereits enthaltenen Verpflichtungen. Auf den dort festgestellten Erfüllungs-
aufwand für die Wahrnehmung dieser Pflichten wird deshalb Bezug genommen. Zusätzli-
cher Erfüllungsaufwand fällt bei der Durchführung dieser Rechtsverordnung nicht an.

F. Weitere Kosten

Keine.
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Verordnung
des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur

Mobilitätsdatenverordnung - MDV

Bundeskanzleramt Berlin, 21. Juli 2021 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur zu erlassende

Mobilitätsdatenverordnung - MDV 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hendrik Hoppenstedt
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Mobilitätsdatenverordnung ̶  MDV

Vom ...

Auf Grund des § 57 Absatz 1 Nummer 12, auch in Verbindung mit § 3a Absatz 2 Satz 
3, des Personenbeförderungsgesetzes vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), von denen 
§ 3a Absatz 2 Satz 3 durch Artikel 1 Nummer 4 und § 57 Absatz 1 Nummer 12 durch Arti-
kel 1 Nummer 30 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 288) eingefügt worden 
sind, verordnet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Anhö-
rung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik:

§ 1 

Gegenstand der Rechtsverordnung 

Diese Verordnung konkretisiert:

1. die Pflichten der Unternehmer und der Vermittler nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes zur Bereitstellung der in der An-
lage aufgeführten Daten über den im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur durch die Bundesanstalt für Straßenwesen betriebenen 
Nationalen Zugangspunkt – auch unter Einbeziehung von in den Ländern betrie-
bene –Systeme –, die einzusetzenden Datenformate, die technischen Anforderun-
gen an den Datenaustausch und die Datenweitergabe;

2. die Anforderungen an die Registrierung von Erbringern bedarfsgesteuerter Mobili-
tätsdienstleistungen oder multimodaler Reiseinformationsdienste für Endnutzer 
nach Artikel 2 Nummer 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 der Kom-
mission vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter multi-
modaler Reiseinformationsdienste (ABl. L 272 vom 21.10.2017, S. 1; L 125 vom 
14.5.2019, S. 24) (Dritte) beim Nationalen Zugangspunkt sowie die Anforderungen 
an die Weiterverwendung von Daten insbesondere durch Dritte.

§ 2 

Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zugangspunkt; Erfüllungsgehilfe 

(1) Unternehmer und Vermittler haben gegenüber dem Nationalen Zugangspunkt 
anzugeben:

1. den Namen, eine zustellungsfähige Anschrift im Inland, die Telefonnummer und E-
Mail-Adresse sowie eine Kontaktperson und die Telefonnummer sowie die E-Mail-
Adresse dieser Person,

2. bei juristischen Personen auch den Firmennamen, den Namen einer vertretungs-
berechtigen Person und die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse dieser Per-
son.
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Im Fall der freiwilligen Bereitstellung von in § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes bezeichneten Daten durch einen Einzelunternehmer 
nach § 3a Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes ein Nachweis über die Einwilli-
gung zur Verwendung personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S.35) gegenüber dem Nationalen Zugangspunkt 
zu erbringen.

(2) Wird zur Bereitstellung der Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
des Personenbeförderungsgesetzes ein Erfüllungsgehilfe nach § 3a Absatz 4 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes eingesetzt, hat dieser gegenüber dem Nationalen Zugangs-
punkt anzugeben:

1. den Namen und eine zustellungsfähige Anschrift sowie eine Kontaktperson unter 
Angabe von deren Telefonnummer und E-Mail-Adresse,

2. die Erklärung, dass die Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes ausschließlich über den Erfüllungsgehilfen an den 
Nationalen Zugangspunkt übermittelt werden,

Der Erfüllungsgehilfe hat gegenüber dem Nationalen Zugangspunkt einen Nachweis zu 
erbringen, für wen die Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personen-
beförderungsgesetzes bereitgestellt werden und dass der Erfüllungsgehilfe ermächtigt ist, 
alle Rückmeldungen des Nationalen Zugangspunktes zur Bereitstellung von Daten nach 
§ 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes für den Unter-
nehmer und Vermittler entgegenzunehmen.

Im Fall der freiwilligen Bereitstellung von in § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes bezeichneten Daten durch einen Einzelunternehmer 
nach § 3a Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes hat der Erfüllungsgehilfe ferner 
den Nachweis über die in Absatz 1 Satz 2 bezeichnete Einwilligung des Unternehmers zu 
erbringen. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 geforderten Angaben, Nachweise und Erklärun-
gen durch Unternehmer, Vermittler und den Erfüllungsgehilfen sind elektronisch zu über-
mitteln. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden, soweit Daten nach § 3a 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes vorrangig über 
Systeme bereitgestellt werden, die in den Ländern einzeln oder in einem gemeinsamen 
Systemverbund betrieben werden. Der Nationale Zugangspunkt hat auf seiner Website 
Informationen zu den Betreibern dieser Systeme und zu der Beschaffenheit der Systeme 
vorzuhalten. Hierzu stellen die Betreiber dieser Systeme dem Nationalen Zugangspunkt 
die notwendigen Informationen zur Verfügung.

§ 3 

Datenformate

Bei der Bereitstellung von Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes sind die in der Anlage bezeichneten elektronischen For-
mate und Datenmodelle sowie die bereitzuhaltenden Schnittstellen zu verwenden. Rei-
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seinformationen im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 sind auf der 
Grundlage der in dieser Verordnung vorgesehenen Datenformate bereitzustellen.

§ 4

Allgemeine Anforderungen an die Datenbereitstellung zur Gewährleistung eines 
funktionsfähigen Datenabrufs

(1) Unternehmer und Vermittler haben bei dem Aufbau ihrer Dienste und Systeme 
sicherzustellen, dass die Interoperabilität gewährleistet ist, insbesondere, dass die bereit-
zustellenden Daten zu den in § 3b des Personenbeförderungsgesetzes genannten Zwe-
cken verwendet werden können. Unternehmer und Vermittler müssen die Funktionsfähig-
keit der Schnittstellen regelmäßig überprüfen sowie technische Störungen unverzüglich 
beheben. Soweit ein Erfüllungsgehilfe eingesetzt wird, gelten die Pflichten für diesen ent-
sprechend.

(2) § 6 des Intelligente Verkehrssysteme Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1553), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2640) 
geändert worden ist, ist anzuwenden.

§ 5 

Datenweitergabe

(1) Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie nach § 6 registrierte Dritte erhalten über den Nationalen Zugangspunkt Zugang zu 
den in der Anlage genannten Daten zu den in § 3b Absatz 1 und 2 des Personenbeförde-
rungsgesetzes genannten Zwecken. Der Zugang nach Satz 1 erfolgt diskriminierungsfrei 
über eine vom Nationalen Zugangspunkt nach § 8 angebotene Standardschnittstelle, die 
einen dauerhaften elektronischen Abruf ermöglicht.

(2) Der Nationale Zugangspunkt hat über die Abrufe Aufzeichnungen anzufertigen, 
die Informationen enthalten zu den abgerufenen Daten, dem Anlass des Abrufs, dem Tag 
und der Uhrzeit der Abrufe, der Kennung der datengebenden und datenabrufenden Stelle 
und die Feststellung der für den Abruf verantwortlichen Personen ermöglichen. Die proto-
kolierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage ver-
wendet werden. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweck-
fremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schützen und nach sechs Mo-
naten zu löschen.

(3) Sofern ein registrierter Dritter die Daten zu anderen Zwecken als den in § 3b Ab-
satz 1 Nummer 3 des Personenbeförderungsgesetzes genannten verwendet oder gegen 
die Vorgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 4 oder nach § 7 Nummer 2 oder 5 ver-
stößt, muss der Nationale Zugangspunkt unmittelbar nach Kenntniserlangen dem Dritten 
den Zugang zu den Daten nach Absatz 1 entziehen. Sofern ein registrierter Dritter gegen 
die Vorgaben in § 7 Nummer 1, 3 oder 4 verstößt, kann der Nationale Zugangspunkt nach 
Kenntniserlangen dem Dritten den Zugang zu den Daten nach Absatz 1 entziehen.
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§ 6 

Registrierung von Dritten 

(1) Dritte haben sich beim Nationalen Zugangspunkt zu registrieren. Für die Regist-
rierung sind die folgenden Angaben erforderlich:

1. der Name und eine zustellungsfähige Anschrift, die Telefonnummer sowie die E-
Mail-Adresse,

2. bei juristischen Personen zusätzlich der Firmenname, der Name einer vertre-
tungsberechtigten Person sowie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse die-
ser Person,

3. der Name einer Kontaktperson sowie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse 
dieser Person.

Der Nationale Zugangspunkt ist befugt, die in Satz 2 genannten Registrierungsdaten zu 
erheben, zu speichern und zu verwenden, soweit dies für seine Aufgabenerfüllung nach 
dieser Verordnung erforderlich ist. Änderungen der Angaben nach Absatz 1 Satz 2 sind 
vom Dritten unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die Registrierung sowie die Übermittlung von Änderungsmitteilungen erfolgen 
elektronisch..

§ 7 

Verwendung von Daten durch Dritte 

Für Dritte gilt in Bezug auf die nach § 5 Absatz 1 abgerufenen Daten, dass 

1. die Daten unter Zuordnung zum jeweiligen Unternehmer oder Vermittler und des-
sen jeweiligem Beförderungsangebot zu verwenden sind;

2. die Daten vorbehaltlich von Nummer 3 unverändert in den jeweiligen elektroni-
schen, insbesondere appbasierten Mobilitäts- oder Reiseinformationsdienst zu in-
tegrieren sind; hierbei dürfen die Dateninhalte nicht verfälscht oder in anderer 
Weise als zu dem in § 3b Absatz 1 Nummer 3 des Personenbeförderungsgesetzes 
bestimmten Zweck verwendet werden;

3. in den Fällen, in denen sie die Daten um zusätzliche Informationen ergänzen, die 
Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bezogen wurden, durch eindeutige 
Angabe der Quelle kenntlich zu machen sind;

4. sie dafür Sorge zu tragen haben, dass im elektronischen, insbesondere appbasier-
ten Mobilitäts- und Reiseinformationsdienst der jeweils aktuelle Stand der Daten 
verwendet wird;

5. sie die Mobilitäts- oder Reiseinformationen so zu veröffentlichen haben, dass die 
Darstellung nicht irreführend ist und die Entscheidungsfreiheit der Endnutzer bei 
der Auswahl von Mobilitäts- oder Reisewegen nicht beeinträchtigt wird.
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§ 8

Vorgaben zur technischen Ausgestaltung

(1) Der Betreiber des Nationalen Zugangspunktes kann die technische Ausgestal-
tung der Datenbereitstellung sowie der Datenweitergabe nach Anhörung der Beteiligten 
und Branchenverbände näher bestimmen. Im Hinblick auf die IT-Sicherheit sind dabei die 
Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
zu berücksichtigen.

(2) Erfolgt die elektronische Datenbereitstellung nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes über Systeme, die in den Ländern ein-
zeln oder in einem gemeinsamen Systemverbund betrieben werden, bestimmen diese die 
technische Ausgestaltung der elektronischen Datenbereitstellung gegenüber dem Unter-
nehmer oder dem Vermittler. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Systeme der Länder 
müssen jederzeit gewährleisten, dass eine Datenweitergabe an den Nationalen Zugangs-
punkt auch in Echtzeit möglich ist.

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage

______________________________

Drucksache 615/21- 5 -

juris Lex QS
15052024 ()



Da
te

nk
at

eg
or

ie
Ko

nk
re

te
 D

at
en

 u
nd

 In
fo

rm
at

io
ne

n
De

ta
ilin

fo
rm

at
io

ne
n 

Da
te

na
rt

Da
te

nm
od

el
l(e

)/-
st

an
da

rd
(s)

, 
ge

fo
rd

er
te

(s)
 D

at
en

fo
rm

at
e

Al
te

rn
at

ive
(s)

 D
at

en
m

od
el

l, 
ge

fo
rd

er
te

(s)
 D

at
en

fo
rm

at
(e

)*

Un
te

rn
eh

m
er

 o
de

r V
er

m
itt

le
r 

Na
m

e 
de

s U
nt

er
ne

hm
er

s o
de

r d
es

 V
er

m
itt

le
rs

, K
on

ta
kt

da
te

n 
(T

el
ef

on
, W

eb
se

ite
, E

-M
ai

l, 
So

ns
tig

e)
, B

es
ch

re
ib

un
g 

de
r 

Di
en

st
le

ist
un

g

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
 / 

VD
V-

46
2 

(X
M

L)
GT

FS
 (C

SV
)

Fa
hr

pl
än

e
(S

ol
l-)

Fa
hr

pl
än

e 
m

it 
An

- u
nd

 A
bf

ah
rt

sz
ei

te
n 

an
 d

en
 je

w
ei

lig
en

 
Ha

lte
st

el
le

n 
un

te
r V

er
w

en
du

ng
 d

er
 d

eu
ts

ch
la

nd
w

ei
t e

in
he

itl
ich

en
 

Ha
lte

st
el

le
n-

ID
 (V

DV
 4

32
), 

Ha
lte

ze
ite

n,
 A

ns
ch

lü
ss

e,
 

Be
tr

ie
bs

ze
ite

n 
un

d 
Be

tr
ie

bs
ka

le
nd

er
 m

it 
ei

ne
r Z

uo
rd

nu
ng

 
zw

isc
he

n 
Ta

ge
sk

at
eg

or
ie

n 
un

d 
Ka

le
nd

er
ta

ge
n

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
 / 

VD
V-

46
2 

(X
M

L)
GT

FS
 (C

SV
)

Ro
ut

en
Ne

tz
to

po
lo

gi
e 

un
te

r V
er

w
en

du
ng

 d
er

 d
eu

ts
ch

la
nd

w
ei

t 
ei

nh
ei

tli
ch

en
 H

al
te

lst
el

le
n-

ID
 (V

DV
 4

32
), 

St
re

ck
en

da
te

n,
 

Lin
ie

nn
et

z,
 B

ed
ie

ng
eb

ie
t b

ei
m

 Li
ni

en
be

da
rfs

ve
rk

eh
r

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
 / 

VD
V-

46
2 

(X
M

L)
 

od
er

 G
eo

da
te

n 
ge

m
äß

 IN
SP

IR
E-

Vo
rg

ab
en

GT
FS

 (C
SV

), 
    

 
Ge

od
at

en
 a

ls 
(G

eo
)JS

ON
, G

M
L

Ta
rif

st
ru

kt
ur

 / 
Pr

ei
se

Gä
ng

ig
e 

Ba
sis

-/N
or

m
al

ta
rif

e,
 Fa

hr
ga

st
ka

te
go

rie
n,

 G
än

gi
ge

 
Ta

rif
pr

od
uk

te
, S

on
de

rt
ar

ifp
ro

du
kt

e,
 T

ar
ifz

on
en

,  
gr

un
dl

eg
en

de
 

Ta
rif

in
fo

rm
at

io
ne

n 
in

 B
ez

ug
 a

uf
 

Rü
ck

er
st

at
tu

ng
/E

rs
at

z/
Um

ta
us

ch
/Ü

be
rt

ra
gu

ng
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ich

 
Ve

rk
au

fsd
au

er
, G

ül
tig

ke
its

pe
rio

de
n,

 e
in

ge
sc

hr
än

kt
e 

St
re

ck
en

fü
hr

un
g/

Ta
rif

zo
ne

na
bf

ol
ge

, M
in

de
st

au
fe

nt
ha

lt

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
 / 

VD
V-

46
2 

XM
L)

VD
V-

KA
, G

TF
S (

CS
V)

Bu
ch

un
gs

- u
nd

 B
ez

ah
lm

ög
lic

hk
ei

te
n

Ve
rt

rie
bs

ka
nä

le
 (W

eb
se

ite
, A

pp
, V

er
ka

uf
ss

te
lle

n)
, Z

ah
lu

ng
sa

rt
en

 
un

d 
-m

ög
lic

hk
ei

te
n

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
 (X

M
L)

CS
V,

 JS
ON

Da
te

n 
zu

m
 U

m
w

el
ts

ta
nd

ar
d 

un
d 

de
r 

Ba
rr

ie
re

fre
ih

ei
t d

er
 e

in
ge

se
tz

te
n 

 Fa
hr

ze
ug

e
Fa

hr
ze

ug
ar

t (
Bu

s, 
U-

Ba
hn

, S
tr

aß
en

ba
hn

, K
le

in
fa

hr
ze

ug
), 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 
(A

nt
rie

bs
ar

t e
in

sc
hl

ie
ßl

ich
 d

er
 Sc

ha
ds

to
ffk

la
ss

e,
 

Ni
ed

er
flu

r o
de

r r
ol

lst
uh

lg
än

gi
g,

 A
nz

ah
l S

itz
- u

nd
 St

eh
pl

ät
ze

)

st
at

isc
h

Ne
TE

x-
EU

-P
ro

fil
) /

 V
DV

-4
62

 (X
M

L)
GT

FS
 (C

SV
)

* 
kö

nn
en

 e
rg

än
ze

nd
 

be
re

itg
es

te
llt

 w
er

de
n 

od
er

 
al

te
rn

at
iv 

zu
m

 g
ef

or
de

rt
en

 
Da

te
nf

or
m

at
, b

is 
di

es
es

 p
ro

du
kt

iv 
ei

ng
es

et
zt

 w
ird

Da
te

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r 

Be
fö

rd
er

un
g 

vo
n 

Pe
rs

on
en

 im
 

Lin
ie

nv
er

ke
hr

D
ru

ck
sa

ch
e 

61
5/

21
- 6

 -

D
at

en
pr

ot
ok

ol
le

 u
nd

 S
er

vi
ce

sc
hn

itt
st

el
le

n

D
er

 N
at

io
na

le
 Z

ug
an

gs
pu

nk
t u

nt
er

st
üt

zt
 d

ie
 im

 F
ol

ge
nd

en
 g

en
an

nt
en

 P
ro

to
ko

lle
/ S

ch
ni

tts
te

lle
n 

fü
r D

at
en

ge
be

r u
nd

 D
at

en
ne

hm
er

. D
ie

 P
ro

to
ko

lle
/ S

ch
ni

tts
te

lle
n 

kö
nn

en
 

un
ab

hä
ng

ig
 v

on
ei

na
nd

er
 g

ew
äh

lt 
w

er
de

n.
 D

et
ai

ls
 d

er
 V

er
w

en
du

ng
 d

er
 P

ro
to

ko
lle

 w
er

de
n 

vo
m

 N
at

io
na

le
n 

Zu
ga

ng
sp

un
kt

 fe
st

ge
le

gt
 u

nd
 in

 d
es

se
n 

te
ch

ni
sc

he
r D

ok
um

en
ta

tio
n 

be
sc

hr
ie

be
n.

- 
H

TT
PS

: K
om

pl
et

te
 D

at
en

sä
tz

e 
(s

ow
oh

l z
ei

ch
en

ba
si

er
t, 

al
s 

au
ch

 b
in

är
-k

od
ie

rt)
 k

ön
ne

n 
pe

r H
TT

PS
-P

ro
to

ko
ll 

au
sg

et
au

sc
ht

 w
er

de
n.

juris Lex QS
15052024 ()



- 
SO

AP
: K

om
pl

et
te

, X
M

L-
ko

di
er

te
 D

at
en

sä
tz

e 
kö

nn
en

 p
er

 S
O

AP
-P

ro
to

ko
ll 

(b
as

ie
re

nd
 a

uf
 H

TT
PS

) a
us

ge
ta

us
ch

t w
er

de
n.

 E
nt

sp
re

ch
en

de
 S

ch
ni

tts
te

lle
ns

pe
zi

fik
at

io
n 

in
 d

er
 

Sp
ez

ifi
ka

tio
ns

sp
ra

ch
e 

W
SD

L 
w

er
de

n 
zu

r E
rz

eu
gu

ng
 d

er
 S

ch
ni

tts
te

lle
ni

m
pl

em
en

tie
ru

ng
 z

ur
 V

er
fü

gu
ng

 g
es

te
llt

.

- 
M

Q
TT

: D
er

 N
at

io
na

le
 Z

ug
an

gs
pu

nk
t i

st
 ü

be
r d

as
 M

Q
TT

-P
ro

to
ko

ll 
so

w
oh

l d
at

en
ge

be
r- 

al
s 

au
ch

 d
at

en
ne

hm
er

se
iti

g 
an

sp
re

ch
ba

r.

W
er

de
n 

D
at

en
 ü

be
r W

eb
se

rv
ic

es
 m

it 
an

de
re

n 
W

SD
L-

Sp
ez

ifi
ka

tio
ne

n 
od

er
 ü

be
r a

nd
er

e 
Se

rv
ic

es
ch

ni
tts

te
lle

n 
(z

.B
. O

G
C

-k
on

fo
rm

e 
W

M
S/

W
FS

) b
er

ei
tg

es
te

llt
, i

ns
be

so
nd

er
e 

um
 D

rit
te

n 
ei

ne
 n

ac
h 

Au
fru

fp
ar

am
et

er
n 

ge
st

al
te

te
, d

at
en

ne
hm

er
sp

ez
ifi

sc
he

 A
nt

w
or

t z
u 

üb
er

m
itt

el
n,

 k
an

n 
de

r 
N

at
io

na
le

 Z
ug

an
gs

pu
nk

t f
ür

 d
ie

 S
pe

ic
he

ru
ng

 d
er

 M
et

ad
at

en
 

de
r W

eb
se

rv
ic

es
 u

nd
 z

ur
 V

er
m

itt
lu

ng
 d

es
 D

at
en

au
st

au
sc

he
s 

zw
is

ch
en

 D
at

en
ge

be
r u

nd
 D

at
en

ne
hm

er
 g

en
ut

zt
 w

er
de

n.
 D

er
 A

uf
ru

f d
er

 D
ie

ns
te

 fi
nd

et
 je

do
ch

 d
ire

kt
 z

w
is

ch
en

 
D

at
en

ne
hm

er
- u

nd
 D

at
en

ge
be

rs
ys

te
m

 s
ta

tt.

D
ru

ck
sa

ch
e 

61
5/

21
- 7

 -

juris Lex QS
15052024 ()



Begründung

A. Allgemeiner Teil

In den vergangenen Jahren haben viele neue digital basierte Angebote den Personenbe-
förderungsmarkt erreicht, die von der Echtzeitdarstellung des Fahrplans über einen app-
basierten Buchungs- und Bezahlprozess bis hin zu neuartigen bedarfsorientierten Bedien-
formen reichen. „Multimodalität“ umfasst dabei zum einen die Möglichkeit zum integrierten 
Ticketing aber auch die Bereitstellung von Echtzeitinformationen z.B. als Applikationen 
zum Einsteigen, Fahren und späteren Bezahlen. Unternehmen, die diese Dienste anbie-
ten, treten alleine oder in Kombination auf: als Vermittler von Angeboten, als Beförderer 
von Personen, oder als Betreiber von Systemen, die Verkehrsmittel zur Verfügung stellen, 
auf. Heute lassen sich Ihre Angebote in der Regel nur einzeln buchen und können nicht 
direkt kombiniert werden. Es ist das Ziel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, dass die unterschiedlichen Verkehrsmittel und Dienstleistungen einfacher 
und gezielter als bisher von Tür zu Tür kombiniert oder auch bedarfsgerecht einzeln ge-
nutzt werden können.

Die Potentiale der multimodalen Mobilität versprechen einen hohen Nutzen. Durch eine 
bessere Vernetzung des öffentlichen Verkehrs wird dessen Nachfrage gestärkt. Dies för-
dert unmittelbar die Ressourcen- und Energieeffizienz im Verkehr. Transparente Echt-
zeitinformationen zu allen Mobilitätsangeboten tragen dazu bei, dass die Infrastrukturen 
besser gemäß den vorhandenen Kapazitäten genutzt werden können. Bedarfsangebote 
versprechen unter anderem eine kostengünstige Mobilitätsgrundversorgung in Randregi-
onen und zu Randzeiten. Voraussetzung für die Verwirklichung dieser Potentiale sind die 
Zugänglichkeit zu den dafür notwendigen Mobilitätsdaten und offene Vertriebssysteme 
der Anbieter von Personenbeförderungsdienstleistungen. 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit den §§ 3a bis 3c Personenbeförderungsgesetz wird daher eine Pflicht für personenbe-
fördernde oder die Beförderung Vermittelnde zur Bereitstellung von statischen und dyna-
mischen Daten begründet, die bei der Ausführung von Personenbeförderungsdienstleis-
tungen entstehen.

Hierdurch soll eine effektivere Kontrolle von Vorgaben des Personenbeförderungsgeset-
zes ermöglicht und so für einen fairen Wettbewerb unter den Verkehrsformen gesorgt 
werden. Darüber hinaus kann die Nutzung entsprechender Daten durch Länder und Ge-
meinden sowie Gemeindeverbände – etwa für die Verkehrslenkung – einen Beitrag für 
einen effizienteren und klimafreundlicheren Verkehr leisten. Dies ist vor dem Hintergrund 
der mit § 1a bezweckten regulatorischen Neuausrichtung des Personenbeförderungsge-
setzes auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zwingend erforderlich. Die Verkehrsträger-
übergreifende Bereitstellung und Nutzbarmachung aktueller Daten ist nicht zuletzt not-
wendige Voraussetzung, um die Entwicklung datenbasierter, multimodaler Mobilitäts- oder 
Reiseinformationsdienste weiterzuentwickeln. Die nachfolgenden Regelungen knüpfen 
von daher an die Erwägungen der Europäischen Kommission in der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/1926 an und entwickeln diese weiter.

§ 3a Absatz 1 des Personenbeförderungsgesetzes verpflichtet den Unternehmer und den 
Vermittler zur Bereitstellung von Daten, die bei der Ausführung von Beförderungen im 
Linienverkehr nach den §§ 42, 42a und § 44 PBefG oder bei der Ausführung von Beförde-
rungen im Gelegenheitsverkehr nach den §§ 47, 49 und § 50 PBefG entstehen. Diese 
Verpflichtung tritt für statische Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Personenbeförderungsgesetzes zum 1. September 2021, für statische Daten nach § 3a 
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Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe a des Personenbeförde-
rungsgesetzes zum 1. Januar 2022 sowie für dynamische Daten nach § 3a Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und Buchstabe d sowie Nummer 2 Buchstabe b des Personenbe-
förderungsgesetzes zum 1. Juli 2022 in Kraft. Die nachfolgenden Regelungen gelten da-
mit zunächst nur für die Bereitstellung von statischen Daten im Linienverkehr. Es ist je-
doch geplant, diese Verordnung zum 1. Januar 2022 und 1. Juli 2022 um die für die Be-
reitstellung der übrigen Datenkategorien notwendigen Regelungen zu ergänzen.

Von der Pflicht zur Datenbereitstellung erfasst werden nur Daten, die bei der Ausführung 
von Verkehren nach dem PBefG entstanden und die damit bereits vorhanden, ggf. aber 
noch nicht digitalisiert, sind. Eine Generierung von Daten ist damit nicht verbunden.

Die Bereitstellung hat über den von der Bundesanstalt für Straßenwesen im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur betriebenen Nationalen Zu-
gangspunkt zu erfolgen. Sie kann arbeitsteilig auch über Systeme der Länder erfolgen, 
wobei diese Systeme dann als Erfüllungsgehilfe fungieren können. Insofern braucht es im 
Rahmen dieser Rechtsverordnung konkretisierende Regelungen, wie die technische Be-
reitstellung sowie eine effiziente Zusammenarbeit der verschiedenen Plattformen unter 
Beachtung einschlägiger Grundsätze des Datenschutzes erfolgen kann.

Regelungen zur Datenweitergabe – d.h. den Datenausgang – enthält § 3b PBefG. Dieser 
beschreibt zunächst den Kreis der Verwender. Dies sind neben Behörden auf der Ebene 
von Bund, Ländern und Gemeinden sowie Gemeindeverbänden auch Anbieter von Mobili-
täts- oder Reiseinformationsdiensten – sogenannte „Dritte“. „Dritte“ können dabei auch 
Unternehmer oder Vermittler nach dem Personenbeförderungsgesetz sein, die neben der 
Ausführung von Personenbeförderungsdienstleistungen ihren Geschäftsbetrieb um weite-
re Informations- und Mobilitätsangebote erweitern wollen. Die Datenverarbeitungsbefug-
nis richtet sich dabei grundsätzlich nach den den vorgenannten Empfängern jeweils zu-
gewiesenen gesetzlichen Aufgaben. Auf die Geltung der Regelungen des deutschen und 
europäischen Kartellrechts und insbesondere auf § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I, 
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 9. März 2021 
(BGBl. I S. 327) geändert worden ist, sowie auf Artikel 101 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (ABl. EG Nr. C 115 vom 9.05.2008, S. 47 und ABl. EU 
L 112/21 vom 24.4.2012) wird hingewiesen.

Neben einer Registrierung beim Nationalen Zugangspunkt unterliegen Erbringer von Mo-
bilitäts- oder Reiseinformationsdiensten speziellen Anforderungen bei der Verwendung 
der Daten zur Erstellung von Informationsdiensten gegenüber Endnutzern. Es bedarf von 
daher auch Regelungen, die beim Datenausgang auf eine stets transparente, neutrale 
und sorgsame Verwendung der überlassenen Daten abzielen.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Diese Rechtsverordnung konkretisiert die technischen Vorgaben an den Dateneingang 
und den Datenausgang bei der Bereitstellung von statischen Daten im Linienverkehr nach 
§ 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbeförderungsgesetzes. Sie konkreti-
siert darüber hinaus die zu verwendenden Datenformate sowie die Anforderungen an 
funktionsfähige Schnittstellen zum Datenaustausch. Soweit die Bereitstellungspflicht Da-
ten nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 abzielt, gelten die dort genannten 
Datenformate als Zielformate. Für einen Übergangszeitraum werden auch abweichende 
Datenformate akzeptiert.

Die Rechtsverordnung konkretisiert des Weiteren die Voraussetzungen an die Registrie-
rung von sogenannten Dritten, d. h. Anbieter von Mobilitäts- oder Reiseinformationsdiens-
ten beim Nationalen Zugangspunkt. Hintergrund ist, dass der Nationale Zugangspunkt 
eine zweckentsprechende Verwendung der Daten sicherstellen will. Darüber hinaus ent-
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hält diese Rechtsverordnung Regelungen zur Verwendung der überlassenen Daten durch 
diese Dritten. Insofern will der Verordnungsgeber gewährleisten, dass Endnutzern trans-
parente und diskriminierungsfreie Mobilitäts- und Reiseangebote unterbreitet werden. Im 
Übrigen geht der Verordnungsgeber davon aus, dass sich marktseitig nur diejenigen 
durchsetzen werden, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten.

III. Alternativen

Keine.

IV. Regelungskompetenz

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erlässt nach § 57 Absatz 1 
Nummer 12 des Personenbeförderungsgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung die zur Durchführung des Personenbeförderungsgesetzes erforderli-
chen Vorschriften, die die in § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbeförde-
rungsgesetzes genannte Verpflichtung zur Bereitstellung dort genannter Daten durch den 
Unternehmer und den Vermittler sowie zu deren Verwendung hinsichtlich

a) Art und Inhalt der bereitzustellenden Daten und Datenformate 

b) Art und Weise der Erfüllung 

c) technische Anforderungen und Interoperabilität

c) Zulassung von Dritten zur Bereitstellung und Nutzung des Nationalen Zugangs-
punktes 

e) Nutzungsbedingungen und 

f) Regelungen zur Weiterverwendung der Daten durch Dritte zur Bereitstellung mul-
timodaler Mobilitäts- und Reiseinformationsdienste 

näher ausgestalten. Hierbei ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
anzuhören, soweit die Sicherheit informationstechnischer Systeme betroffen ist.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Die Rechtsverordnung knüpft hinsichtlich der Bereitstellung statischer Daten im Linienver-
kehr an die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1926 hinsichtlich der Bereitstellung EU-
weiter multimodaler Reiseinformationsdienste an und ist mit dieser vereinbar.

VI. Regelungsfolgen

Zu den Regelungsfolgen wird auf die Ausführungen hierzu im Rahmen des Gesetzes zur 
Modernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 288) 
verwiesen. Weitergehende Ausführungen insbesondere zu den Gesetzesfolgen und dem 
Erfüllungsaufwand sind aufgrund der dortigen, umfassenden Ausführungen nach § 62 
Absatz 2 der GGO entbehrlich.
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VII. Befristung; Evaluierung

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird die Regelungen zur 
Bereitstellung von Daten, die bei der Ausführung von Personenbeförderungsdienstleis-
tungen entstehen, und damit auch die nachfolgenden technischen Regelungen nach § 66 
Absatz 1 des Personenbeförderungsgesetzes evaluieren.

B. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

§ 1 beschreibt die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und die Zielrichtung der nach-
folgenden Regelungen.

Zu § 2:

§ 2 regelt in den Absätzen 1, 2 und 3 die Art und Weise der Kommunikation zwischen 
Unternehmer, Vermittler, Erfüllungsgehilfen und Nationalem Zugangspunkt. Veraltete 
Kontaktdaten sind vom Nationalen Zugangspunkt unverzüglich zu löschen. Wird ein Erfül-
lungsgehilfe beauftragt, erfolgt die Meldung der nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bereitzustellenden Daten ausschließlich 
durch den Erfüllungsgehilfen. Der Erfüllungsgehilfe ist weiterhin zentraler Ansprechpartner 
für den Betreiber des Nationalen Zugangspunktes. Absatz 3 regelt, dass die Kommunika-
tion auf elektronischem Wege erfolgt. Absatz 4 sieht Regelungen vor, soweit die Bereit-
stellung von Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a – d.h. Linienverkehrsda-
ten – über ein in den Ländern betriebenes System erfolgt. Ein solches System kann dann 
als Erfüllungsgehilfe im Sinne von § 3a Absatz 4 oder 5 PBefG in Betracht kommen, 
wodurch auch die Regelungen des Absatzes 2 Anwendung finden. Der Nationale Zu-
gangspunkt hält auf seiner Website eine Übersicht über die verschiedenen Systeme der 
Länder einschließlich der notwendigen Kontaktdaten vor. Idealerweise werden Unterneh-
mer oder Vermittler mittels Verlinkung auf die zuständigen Systeme weitergeleitet. Damit 
die Zusammenarbeit zwischen Nationalen Zugangspunkt und Systemen der Länder rei-
bungslos funktioniert und es zu keiner doppelten Bereitstellung von Daten kommt, ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit unter Austausch der notwendigen Informationen zwin-
gend erforderlich.

Zu § 3:

Mit § 3 werden die zu verwendenden Datenformate konkretisiert: Für Reiseinformationen 
gelten dabei die Vorgaben der delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 hinsichtlich der 
Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste. Wo diese auf europäi-
scher Ebene noch nicht hinreichend konkretisiert sind, können in einem Übergangszeit-
raum alternative Datenformate eingesetzt werden. Weitergehende Informationen zu den 
bereitzustellenden Daten, den einzusetzenden elektronischen Formaten und die notwen-
digen Schnittstellen enthält die Anlage.

Zu § 4:

§ 4 stellt in Absatz 1 klar, dass die Bereitstellung und Weitergabe multimodaler Daten nur 
dann funktionieren kann, wenn alle Beteiligten einheitliche technische Standards einset-
zen, so dass eine zweckentsprechende Verwendung der Daten durch den in § 3b PBefG 
vorgesehenen Verwenderkreis möglich ist
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Hierzu ist eine stichprobenweise Kontrolle der bereitgestellten Datensätze regelmäßig 
erforderlich. Absatz 2 stellt insofern klar, dass § 6 des Intelligente Verkehrssysteme Ge-
setzes Anwendung findet.

Zu § 5:

§ 5 regelt in den Absätzen 1 bis 3 die Modalitäten des Datenabrufs. Die Datenweitergabe 
darf dabei ausschließlich für die in § 3b Absatz 1 und 2 PBefG vorgesehenen Verwen-
dungszwecke und an die dort genannten Verwender erfolgen. Die Datenweitergabe er-
folgt in regelmäßigen Intervallen über eine eingerichtete Standardschnittstelle. Dies ge-
währleistet die notwendige Aktualität der Daten insbesondere zur Erbringung von multi-
modalen Mobilitäts- und Reiseinformationsdiensten gegenüber Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. Den Genehmigungsbehörden eröffnet die Aktualität der Daten stärkere 
Aufsichtsmöglichkeiten gegenüber Unternehmern und Vermittlern zum Beispiel bei der 
Überprüfung der Rückkehrpflicht.

Absatz 2 enthält die datenschutzrechtlichen Anforderungen an den Betrieb einer solchen 
Standardschnittstelle. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist vom Nationalen Zugangs-
punkt sicherzustellen.

Keine Datenweitergabe darf nach Absatz 3 Satz 1 in den Fällen erfolgen, wo Daten ver-
fälscht oder bewusst zweckentfremdet eingesetzt werden sollen. Der Nationale Zugangs-
punkt muss des Weiteren von der Datenweitergabe absehen, wenn ein Anbieter von Mo-
bilitäts- und Reiseinformationsdiensten über keine oder keine aktualisierte Registrierung 
verfügt, die abgerufenen Daten bewusst zweckwidrig verwendet werden oder dass auf-
grund einer bewusst irreführenden Darstellung der abgerufenen Daten die Gefahr droht, 
dass die Entscheidungsfreiheit des Endnutzers beeinträchtigt wird. In allen anderen Fällen 
liegt es nach Absatz 3 Satz 2 im Ermessen des Nationalen Zugangspunktes, den Zugang 
zu den Daten zu entziehen.

Zu § 6:

Die Vorschrift enthält in den Absätzen 1 und 2 ein elektronisches Registrierungsverfahren, 
welches der Dritte zu durchlaufen hat. Hierbei hat der Dritte allgemeine Angaben (insbes. 
Name und eine zustellungsfähige Anschrift sowie den Namen einer Kontaktperson) zu 
übermitteln. Satz 3 enthält einen Hinweis zur datenschutzrechtlichen Erforderlichkeit. Än-
derungen der Angaben nach Satz 2 sind Nationalen Zugangspunkt unverzüglich mitzutei-
len (Satz 4). Veraltete Kontaktdaten sind vom Nationalen Zugangspunkt unverzüglich zu 
löschen.

Registrierung und Kommunikation erfolgen ausschließlich elektronisch nach den Vorga-
ben des Nationalen Zugangspunktes. Der Nationale Zugangspunkt wird eine Auflistung 
der registrierten Mobilitäts- und Reiseinformationsdienste auf seiner Website vorhalten 
und diese regelmäßig aktualisieren.

Zu § 7:

§ 7 regelt in den Nummern 1 bis 5 die Modalitäten zur Weiterverwendung der zur Verfü-
gung gestellten Daten durch Dritte. Die Vorgaben richten sich damit an solche Dienstleis-
ter, die multimodale Mobilitäts- oder Reiseinformationsdienste gegenüber Endnutzern 
anbieten wollen. Inhaltlich orientiert sich § 7 an Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU)
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2017/1926 hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdiens-
te. 

Reiseketten setzen sich im Regelfall aus einer Vielzahl von Informationen zu unterschied-
lichen Akteuren entlang der nachgefragten Route zusammen. Insofern müssen die ver-
wendeten Daten nach Nummer 1 dem jeweiligen Unternehmer oder dem Vermittler eines 
Beförderungsangebotes eindeutig zugeordnet werden können, d. h. über die Herkunft der 
Daten muss Klarheit herrschen. Dies umfasst nach Nummer 2, dass die Daten – vorbe-
haltlich der nach Nummer 3 zulässigen Ergänzungen – nicht verfälscht oder anders als zu 
den gemäß § 3b Absatz 4 PBefG zugelassenen Zwecken verwendet werden dürfen. Da-
mit ist ausgeschlossen, dass die Daten zweckwidrig zum Tracking von Personen einge-
setzt werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass die verwendeten Daten zum Vorteil des 
Endnutzers qualitativ aufgewertet oder mit Zusatzinformationen für diesen versehen wer-
den. Sie müssen – bei einer zulässigen Ergänzung – mit einer Angabe der Quelle verse-
hen sein.

Die von Dritten verarbeiteten Daten umfassen Daten verschiedener Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette. Veröffentlichungen müssen stets aktuell sein. Um einen einheitli-
chen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, ist es von daher erforderlich, die Origi-
nalquelle sowie Datum und Uhrzeit der letzten statischen Aktualisierung anzugeben. Dies 
will Nummer 4 sicherstellen.

Mobilitäts- und Reiseinformationsdienste können Endnutzer über mehrere Reisemöglich-
keiten mit unterschiedlichen Verkehrsbetreibern informieren. Es ist daher unbedingt erfor-
derlich, dass transparente und diskriminierungsfreie Kriterien genutzt werden, wenn 
Dienstleister die Reiseoptionen in eine Rangfolge einordnen. Von daher regelt Nummer 5, 
dass die Daten auf diskriminierungsfreie Weise zum Austausch und zur Weiterverwen-
dung zur Verfügung stehen müssen.

Zu § 8:

Die technische Ausgestaltung der elektronischen Datenbereitstellung nach § 3 (Datenein-
gang) und des elektronischen Datenabrufs nach § 5 (Datenausgang) kann der Nationale 
Zugangspunkt nach § 8 Absatz 1 näher bestimmen. So kann er insbesondere auch Lö-
sungen zum Lastmanagement vorsehen. Dateneingang und Datenausgang sind so aus-
zugestalten, dass eine automatisierte Verarbeitung der ein- und ausgehenden Daten IT-
sicher möglich ist. Der Nationale Zugangspunkt wird in diesem Zusammenhang die Da-
tenschnittstelle für den Dateneingang und für den Datenausgang jeweils definieren, ein-
richten und dann freigeben. Sie soll so gewählt werden, dass sie üblichen technischen 
Standards entspricht. Im Hinblick auf die IT-Sicherheit sollen dabei die Vorgaben und 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Berücksichti-
gung finden, insbesondere sollen die spezifizierten Mindestanforderungen an sichere 
Cloud Dienste im Kriterienkatalog C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) 
eingehalten werden. Die Betroffenen sowie deren Verbändevertreter sind vor Erlass einer 
entsprechenden Verfügung anzuhören. Der Nationale Zugangspunkt stellt die getroffenen 
Regelungen für alle Beteiligten transparent nachvollziehbar auf seiner Internetseite zur 
Verfügung.

Werden Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a PBefG über ein auf in den 
Ländern installiertes System an den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt, bestimmt 
nach Absatz 2 der Betreiber dieses Systems die technischen Anforderungen an den Da-
teneingang. Auch in diesem Fall sind die Betroffenen sowie die entsprechenden Verbän-
devertreter zuvor anzuhören. Die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik sind entsprechend Absatz 1 zu berücksichtigen.
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Zu § 9:

§ 9 regelt das Inkrafttreten der Verordnung.

Zur Anlage:

Die Anlage systematisiert die bereitzustellenden Daten, konkretisiert diese und regelt die 
zu verwendenden elektronischen Formate sowie übergangsweise geltende Alternativfor-
mate.
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